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446. Bundesgesetz: Änderung des Arbeitszeitgesetzes und des Arbeitsruhegesetzes
(NR: GP XVIII RV 1596 AB 1672 S. 166. BR: AB 4795 S. 587.)

446. Bundesgesetz, mit dem das Arbeitszeit-
gesetz und das Arbeitsruhegesetz geändert

werden
Der Nationalrat hat beschlossen.

Artikel I

Änderung des Arbeitszeitgesetzes

Das Arbeitszeitgesetz, BGBl. Nr. 461/1969,
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl.
Nr. 335/1993, wird wie folgt geändert:

1. Im § 3 Abs. l, § 4 Abs. l, § 6 Abs. l lit: b und
§ 18 Abs. 2 Satz l wird der Ausdruck „Tagesar-
beitszeit" durch den Ausdruck „tägliche Normal-
arbeitszeit" ersetzt.

l a. Im § 3 Abs. l, § 4 Abs. l und 5, § 6 Abs. l
lit. a und b und § 18 Abs. l Satz l wird der
Ausdruck „Wochenarbeitszeit" durch den Aus-
druck „wöchentliche Normalarbeitszeit" ersetzt.

l b. Im § 4 Abs. 2, 4 und 6 wird der Ausdruck
„Arbeitszeit" durch den Ausdruck „Normalar-
beitszeit" ersetzt.

l c. § 4 Abs. 3 lautet:

„(3) Fällt in Verbindung mit Feiertagen die
Arbeitszeit an Werktagen aus, um den Arbeit-
nehmern eine längere zusammenhängende Freizeit
zu ermöglichen, so kann die ausfallende Normalar-
beitszeit auf die Werktage von höchstens sieben
zusammenhängenden, die Ausfallstage einschlie-
ßenden Wochen verteilt werden."

l d. Nach § 4 Abs. 3 wird folgender Abs. 3 a
eingefügt:

„(3 a) Der Zeitraum von sieben Wochen gemäß
Abs. 3 (Einarbeitungszeitraum) kann durch Be-
triebsvereinbarung auf bis zu 13 Wochen verlan-
gert werden. Der Kollektivvertrag kann die Be-
triebsvereinbarung zur weiteren Verlängerung des
Einarbeitungszeitraumes ermächtigen oder den
Einarbeitungszeitraum selbst verlängern."

l e. § 4 Abs. 8 entfällt.
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l f. Die bisherigen Abs. 9 und 10 des § 4
erhalten die Bezeichnung „Abs. 8 und 9" und
lauten:

„(8) Für Arbeitnehmer, auf welche die Abs. 5 bis
7 keine Anwendung finden, kann durch Kollektiv-
vertrag zugelassen werden, daß die Normalarbeits-
zeit innerhalb eines mehrwöchigen Zeitraumes so
verteilt wird, daß sie im wöchentlichen Durch-
schnitt die nach § 3 zulässige Dauer nicht
überschreitet.

(9) Im Falle einer anderen Verteilung der
Normalarbeitszeit nach Abs. 2, 3 a, 4, 5, 7 und 8
darf die tägliche Normalarbeitszeit neun Stunden,
im Falle einer anderen Verteilung der Normalar-
beitszeit nach Abs. 3 zehn Stunden nicht über-
schreiten."

l g. Nach § 4 werden folgende §§ 4 a bis 4 c
samt Überschriften eingefügt:

„Normalarbeitszeit bei Schichtarbeit

§ 4 a. (1) Bei mehrschichtiger Arbeitsweise ist
ein Schichtplan zu erstellen. Innerhalb des
Schichtturnusses darf die wöchentliche Normalar-
beitszeit im Durchschnitt die Normalarbeitszeit
gemäß § 3 nicht überschreiten. Die tägliche
Normalarbeitszeit darf neun Stunden nicht über-
schreiten.

(2) Der Kollektivvertrag kann eine Verlängerung
der wöchentlichen Normalarbeitszeit innerhalb
eines Schichtturnusses bis auf 42 Stunden zulas-
sen, wenn die Wochenarbeitszeit innerhalb eines
vom Kollektivvertrag festgelegten Zeitraumes im
Durchschnitt die wöchentliche Normalarbeitszeit
gemäß § 3 nicht überschreitet.

(3) Bei Arbeiten, die werktags und sonntags
einen ununterbrochenen Fortgang mit Schicht-
wechsel erfordern, kann die tägliche Normalar-
beitszeit bis auf zwölf Stunden ausgedehnt werden,

1. am Wochenende (Beginn der Nachtschicht
zum Samstag bis zum Ende der "Nachtschicht
zum Montag), wenn dies durch Betriebsver-
einbarung geregelt ist, oder
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2. wenn dies mit einem Schichtwechsel in
Verbindung steht.

(4) Der Kollektivvertrag kann in den Fällen des
Abs. 3 zulassen, daß die Normalarbeitszeit in
einzelnen Wochen bis auf 56 Stunden ausgedehnt
wird.

Gleitende Arbeitszeit

§ 4 b. (1) Gleitende Arbeitszeit liegt vor, wenn
der Arbeitnehmer innerhalb eines vereinbarten
zeitlichen Rahmens Beginn und Ende seiner
täglichen Normalarbeitszeit selbst bestimmen kann.

(2) Die gleitende Arbeitszeit muß durch
Betriebsvereinbarung, in Betrieben, in denen kein
Betriebsrat errichtet ist, durch schriftliche Verein-
barung geregelt werden (Gleitzeitvereinbarung).

(3) Die Gleitzeitvereinbarung hat zu enthalten:
1. die Dauer der Gleitzeitperiode,
2. den Gleitzeitrahmen,
3. das Höchstausmaß allfälliger Übertragungs-

möglichkeiten von Zeitguthaben und Zeit-
schulden in die nächste Gleitzeitperiode und

4. Dauer und Lage der fiktiven Normalarbeits-
zeit.

(4) Die tägliche Normalarbeitszeit darf neun
Stunden nicht überschreiten. Der Kollektivvertrag
kann eine Verlängerung der täglichen Normalar-
beitszeit bis auf zehn Stunden zulassen oder die
Betriebsvereinbarung zur Verlängerung ermächti-
gen. Die wöchentliche Normalarbeitszeit darf
innerhalb der Gleitzeitperiode die wöchentliche
Normalarbeitszeit gemäß § 3 im Durchschnitt nur
insoweit überschreiten, als Übertragungsmöglich-
keiten von Zeitguthaben vorgesehen sind.

Dekadenarbeit

§ 4 c. (1) Für Arbeitnehmer, die auf im
öffentlichen Interesse betriebenen Großbaustellen
oder auf Baustellen der Wildbach- und Lawinen-
verbauung in Gebirgsregionen beschäftigt sind,
kann der Kollektivvertrag zulassen, daß die
wöchentliche Normalarbeitszeit mehr als 40 Stun-
den beträgt, wenn innerhalb eines Durchrech-
nungszeitraumes von zwei Wochen die wöchent-
liche Normalarbeitszeit im Durchschnitt die
Normalarbeitszeit gemäß § 3 nicht überschreitet.

(2) Die tägliche Normalarbeitszeit darf neun
Stunden nicht überschreiten."

l h. § 5 lautet samt Überschrift:

„Verlängerung der Normalarbeitszeit bei Arbeits-
bereitschaft

§ 5. (1) Die wöchentliche Normalarbeitszeit
kann bis auf 60 Stunden, die tägliche Normalar-
beitszeit für Arbeitnehmer bis auf zwölf Stunden
und für Arbeitnehmerinnen bis auf zehn Stunden
ausgedehnt werden, wenn

1. der Kollektivvertrag dies zuläßt und
2. darüber hinaus in die Arbeitszeit des Arbeit-

nehmers regelmäßig und in erheblichem
Umfang Arbeitsbereitschaft fällt.

(1 a) Abweichend von Abs. l kann durch
Kollektivvertrag die tägliche Normalarbeitszeit für
Arbeitnehmerinnen,

1. die soziale Dienste für Personen leisten, die
auf Grund besonderer persönlicher, familiärer
oder gesundheitlicher Verhältnisse oder
infolge außergewöhnlicher Ereignisse einer
sozialen oder gesundheitlichen Gefährdung
ausgesetzt sind und die einer kontinuierlichen
Betreuung bedürfen, oder

2. die bei Krankentransporten und Blutspende-
diensten beschäftigt sind,

bis auf zwölf Stunden ausgedehnt werden.

(2) Das Arbeitsinspektorat kann für Betriebe,
Betriebsabteilungen oder für bestimmte Arbeiten,
für die kein Kollektivvertrag wirksam ist, bei
Vorliegen der in Abs. l oder l a genannten
Voraussetzungen eine Verlängerung der Normalar-
beitszeit nach Maßgabe der Abs. l und l a
zulassen."

l i. Nach § 5 wird folgender § 5 a samt
Überschrift eingefügt:

„Normalarbeitszeit bei besonderen Erholungsmög-
lichkeiten

§ 5 a. (1) Besteht die Arbeitszeit überwiegend
aus Arbeitsbereitschaft (§ 5) und bestehen für den
Arbeitnehmer während der Arbeitszeit besondere
Erholungsmöglichkeiten, kann der Kollektivvertrag
für solche Arbeiten die Betriebsvereinbarung
ermächtigen, dreimal pro Woche eine Ausdehnung
der täglichen Normalarbeitszeit bis auf 24 Stunden
zuzulassen, wenn durch ein arbeitsmedizinisches
Gutachten festgestellt wurde, daß wegen der
besonderen Arbeitsbedingungen der Arbeitnehmer
im Durchschnitt nicht stärker gesundheitlich
belastet wird als bei Ausübung der selben Tätigkeit
im Rahmen einer Verlängerung der Normalar-
beitszeit gemäß § 5.

(2) Der Kollektivvertrag und die Betriebsverein-
barung haben alle Bedingungen festzulegen, unter
denen die Verlängerung der täglichen Normalar-
beitszeit im Einzelfall zulässig ist.

(3) Innerhalb eines durch Kollektivvertrag
festzusetzenden Durchrechnungszeitraumes darf
die wöchentliche Normalarbeitszeit im Durch-
schnitt 60 Stunden, in einzelnen Wochen des
Durchrechnungszeitraumes 72 Stunden nicht über-
schreiten."

l j. Nach § 6 Abs. l wird folgender Abs. l a
eingefügt:
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„(l a) Am Ende einer Gleitzeitperiode bestehen-
de Zeitguthaben, die nach der Gleitzeitverein-
barung in die nächste Gleitzeitperiode übertragen
werden können, gelten nicht als Überstunden."

l k. Dem § 8 wird folgender Abs. 5 angefügt:

„(5) Die Arbeitszeit gemäß § 5 a Abs. l kann
um eine halbe Stunde ausgedehnt werden, wenn
dies zur Arbeitsübergabe unbedingt erforderlich
ist."

l 1. § 9 lautet samt Überschrift:

„Höchstgrenzen der Arbeitszeit

§ 9. (1) Die Tagesarbeitszeit darf zehn Stunden
und die Wochenarbeitszeit 50 Stunden nicht
überschreiten, sofern die Abs. 2 und 3 nicht
anderes bestimmen. Diese Höchstgrenzen der
Arbeitszeit dürfen auch beim Zusammentreffen
einer anderen Verteilung der wöchentlichen
Normalarbeitszeit mit Arbeitszeitverlängerungen
nicht überschritten werden.

(2) Die Tagesarbeitszeit darf in den Fällen der
§§ 4 a (Normalarbeitszeit bei Schichtarbeit),
5 (Arbeitsbereitschaft), 5 a (besondere Erholungs-
möglichkeiten), 7 Abs. 3 bis 5 (erhöhter Arbeitsbe-
darf), 8 Abs. 2 und 5 (Vor- und Abschlußarbeiten),
16 Abs. 2 bis 5 (Verlängerung der Einsatzzeit),
18 Abs. 2 (Betriebe des öffentlichen Verkehrs) und
19 (Krankenanstalten und Kuranstalten) zehn
Stunden insoweit überschreiten, als dies nach
diesen Bestimmungen zulässig ist.

(3) Die Wochenarbeitszeit darf im Falle des
§ 4 c (Dekadenarbeit) 50 Stunden überschreiten
und in den Fällen der §§ 4 a Abs. 4 (Schichtarbeit),
5 (Arbeitsbereitschaft), 5 a (besondere Erholungs-
möglichkeiten), 7 Abs. 2 bis 5 (erhöhter Arbeitsbe-
darf), 18 Abs. 3 (Betriebe des öffentlichen Ver-
kehrs) und 19 (Krankenanstalten und Kuranstal-
ten) 50 Stunden insoweit überschreiten, als dies
nach diesen Bestimmungen zulässig ist."

l m. Nach § 12 Abs. 2 werden folgende Abs. 2 a
und 2 b eingefügt:

„(2 a) Bei Arbeiten, die werktags und sonntags
einen ununterbrochenen Fortgang mit Schicht-
wechsel erfordern, kann die tägliche Ruhezeit
einmal im Schichtturnus bei Schichtwechsel auf
eine Schichtlänge, jedoch auf nicht weniger als acht
Stunden verkürzt werden. Innerhalb des Schicht-
turnusses ist eine andere tägliche Ruhezeit
entsprechend zu verlängern.

(2 b) Beträgt die tägliche Normalarbeitszeit
gemäß § 5 a mehr als zwölf Stunden, ist abwei-
chend von Abs. l eine ununterbrochene Ruhezeit
von mindestens 24 Stunden zu gewähren."

2. Die §§ 13 bis 15 lauten samt Überschriften:

„Sonderbestimmungen für Lenker von Kraftfahr-
zeugen

§ 13. (1) Für die Beschäftigung von Lenkern von
Kraftfahrzeugen gelten die Bestimmungen der
Abschnitte 2 und 3 mit den in den §§ 14 bis 17 '
genannten Abweichungen.

(2) Wiederholt eine Bestimmung dieses Abschnit-
tes Bestimmungen der Verordnung (EWG)
Nr. 3820/85 des Rates über die Harmonisierung
bestimmter Sozialvorschriften im Straßenverkehr,
ABl. EG Nr. L 370 vom 31. Dezember 1985, S. l,
oder ist eine Angleichung durch Kollektivvertrag
erfolgt, ist die jeweilige Bestimmung im Geltungs-
bereich der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 nicht
anzuwenden.

Arbeitszeit und Lenkzeit

§ 14. (1) Die Arbeitszeit für Lenker umfaßt
unbeschadet des § 2 die Lenkzeiten, die Zeiten für
sonstige Arbeitsleistungen und die Zeiten der
Arbeitsbereitschaft. Bei Teilung der täglichen
Ruhezeit beginnt eine neue Tagesarbeitszeit und
eine neue tägliche Lenkzeit nach Ablauf des letzten
Teiles der Ruhezeit.

(2) Innerhalb der nach Abschnitt 2 zulässigen
Arbeitszeit darf die gesamte tägliche Lenkzeit
zwischen zwei Ruhezeiten acht Stunden nicht
überschreiten. Durch Kollektivvertrag kann zuge-
lassen werden, daß die Lenkzeit bis zu neun
Stunden, zweimal wöchentlich jedoch bis zu zehn
Stunden ausgedehnt wird.

(3) Innerhalb einer Woche darf die gesamte
Lenkzeit 48 Stunden, innerhalb eines Zeitraumes
von zwei aufeinanderfolgenden Wochen 90 Stun-
den nicht überschreiten. Durch Kollektivvertrag
kann in den Fällen des § 7 Abs. 2 und 5 zugelassen
werden, daß die wöchentliche Lenkzeit bis zu
56 Stunden ausgedehnt wird.

(4) Für Betriebe, für die kein Kollektivvertrag
wirksam ist, kann das Arbeitsinspektorat Verlänge-
rungen der Lenkzeit nach Maßgabe der Abs. 2 und
3 zulassen. Für andere Betriebe kann das Arbeits-
inspektorat in Einzelfällen Verlängerungen der
Lenkzeit nach Maßgabe des Abs. 2 zulassen. Das
Arbeitsinspektorat hat die gesetzlichen Interessen-
vertretungen der Arbeitgeber und der Arbeit-
nehmer anzuhören und die Verlängerung zu
bewilligen, wenn ein dringendes betriebliches
Bedürfnis oder Interesse des Arbeitnehmers
vorliegt.

Lenkpausen

§ 15. (1) Nach einer ununterbrochenen Lenkzeit
von höchstens vier Stunden ist eine Lenkpause von
mindestens 30 Minuten einzulegen.
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(2) Abweichend von Abs. l ist beim Lenken von
Kraftfahrzeugen, die

1. zur Güterbeförderung dienen und deren
zulässiges Gesamtgewicht, einschließlich An-
hänger oder Sattelanhänger, 3,5 Tonnen
übersteigt, oder

2. zur Personenbeförderung dienen und die
nach ihrer Bauart und Ausstattung geeignet
und dazu bestimmt sind, mehr als neun
Personen einschließlich des Fahrers zu
befördern,

nach einer ununterbrochenen Lenkzeit von höch-
stens viereinhalb Stunden eine Lenkpause von
mindestens 45 Minuten einzulegen.

(3) Durch Kollektiwertrag kann zugelassen
werden, daß die Lenkpause von mindestens
45 Minuten durch mehrere Lenkpausen von
mindestens 15 Minuten ersetzt wird, die in die
Lenkzeit oder unmittelbar nach dieser so ein-
zufügen sind, daß bei Beginn des letzten Teiles der
Lenkpause die Lenkzeit von viereinhalb Stunden
noch nicht überschritten ist.

(4) Für den Kraftfahrlinienverkehr mit einer
Linienstrecke von nicht mehr als 50 km kann durch
Kollektiwertrag auch zugelassen werden, daß die
Lenkpause durch mehrere Lenkpausen von minde-
stens je zehn Minuten ersetzt wird, wenn die
Gesamtdauer der Lenkpausen mindestens ein
Sechstel der fahrplanmäßigen Lenkzeit beträgt.

(5) Die Lenkzeit gilt auch dann als ununter-
brochen, wenn sie durch kürzere Zeiträume
unterbrochen wird, als sie für Lenkpausen vorge-
sehen sind.

(6) Zeiten, die der Lenker im fahrenden
Fahrzeug verbringt, ohne es zu lenken, können
auf Lenkpausen angerechnet werden. Andere
Arbeiten dürfen nicht ausgeübt werden.

(7) Lenkpausen dürfen nicht auf die tägliche
Ruhezeit angerechnet werden."

3. Nach § 15 werden folgende §§ 15 a bis 15 e
samt Überschriften eingefügt:

„Tägliche Ruhezeit für Lenker bestimmter Kraft-
fahrzeuge

§ 15 a. (1) Abweichend von § 12 Abs. l und 2
ist Lenkern von Kraftfahrzeugen, die

1. zur Güterbeförderung dienen und deren
zulässiges Gesamtgewicht, einschließlich
Anhänger oder Sattelanhänger, 3,5 Tonnen
übersteigt, oder

2. zur Personenbeförderung dienen und die
nach ihrer Bauart und Ausstattung geeignet
und dazu bestimmt sind, mehr als neun
Personen einschließlich des Fahrers zu
befördern,

innerhalb jedes Zeitraumes von 24 Stunden eine
ununterbrochene tägliche Ruhezeit von mindestens
elf Stunden zu gewähren.

(2) Durch Kollektiwertrag kann zugelassen
werden, daß die tägliche Ruhezeit dreimal
wöchentlich auf mindestens neun zusammenhän-
gende Stunden verkürzt wird. Wird die tägliche
Ruhezeit verkürzt, ist dem Lenker bis zum Ende
der folgenden Woche eine zusätzliche Ruhezeit im
Ausmaß der Verkürzung zu gewähren. Diese als
Ausgleich zustehende Ruhezeit ist zusammen mit
einer anderen mindestens achtstündigen Ruhezeit
zu gewähren, und zwar über Verlangen des
Lenkers am Aufenthaltsort des Fahrzeugs oder
am Heimatort des Lenkers.

(3) Weiters kann durch Kollektiwertrag zuge-
lassen werden, daß an Tagen, an denen eine
tägliche Ruhezeit von mindestens zwölf Stunden
eingehalten wird, diese Ruhezeit in zwei oder drei
Abschnitten genommen werden kann, wobei ein
Teil mindestens acht zusammenhängende Stunden,
die übrigen Teile jeweils mindestens eine Stunde
betragen müssen.

(4) Durch Kollektiwertrag kann zugelassen
werden, daß innerhalb jedes Zeitraumes von
30 Stunden eine ununterbrochene tägliche Ruhe-
zeit von mindestens acht Stunden zu gewähren ist,
wenn sich im Fahrzeug mindestens zwei Lenker
befinden.

Kombinierte Beförderung

§ 15 b. (1) Durch Kollektiwertrag kann zuge-
lassen werden, daß Zeiten, in denen ein Lenker ein
Fahrzeug begleitet, das auf einem Fährschiff oder
der Eisenbahn befördert wird, je nach Dauer als
Ruhepausen oder, sofern dem Lenker ein Bett oder
eine Schlafkabine zur Verfügung steht, als
Ruhezeiten gelten.

(2) Durch Kollektiwertrag kann eine einmalige
Unterbrechung der täglichen Ruhezeit zugelassen
werden, wenn

1. Zeiten unter den Bedingungen des Abs. l
zum Teil an Land, zum Teil auf dem
Fährschiff oder der Eisenbahn verbracht
werden,

2. die Unterbrechung so kurz wie möglich
gehalten wird und den um eine Stunde
verlängerten Zeitraum für die Verladung des
Fahrzeugs oder das Verlassen von Schiff oder
Eisenbahn einschließlich der Zollformalitäten
nicht übersteigt, und

3. dem Lenker während beider Teile der
täglichen Ruhezeit ein Bett oder eine Schlaf-
kabine zur Verfügung steht.

(3) Wird die tägliche Ruhezeit unterbrochen, ist
sie um zwei Stunden zu verlängern. Jeder Teil der
täglichen Ruhezeit muß mindestens eine Stunde
betragen.
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Verbot bestimmter Arten des Entgelts

§ 15 c. (1) Lenker dürfen nicht nach Maßgabe
der zurückgelegten Strecke oder der Menge der
beförderten Güter entlohnt werden, auch nicht in
Form von Prämien oder Zuschlägen für diese
Fahrtstrecken oder Gütermengen, es sei denn, daß
diese Entgelte nicht geeignet sind, die Sicherheit im
Straßenverkehr zu beeinträchtigen.

(2) Bei Schadenersatz- und Regreßansprüchen
zwischen Arbeitgebern und Lenkern ist das
Vorliegen einer Entgeltvereinbarung im Sinne des
Abs. l ein Grund für die Minderung oder den
gänzlichen Ausschluß von Ersatz- oder Regreßan-
sprüchen im Sinne des § 2 Abs. 2 Z 4 und 5 des
Dienstnehmerhaftpflichtgesetzes, BGBl. Nr. 80/
1965, es sei denn, daß die Entgeltvereinbarung
auf den Eintritt des Schadens oder die Schadens-
höhe keinen Einfluß haben konnte.

Abweichungen

§ 15 d. Wenn es mit der Sicherheit im Straßen-
verkehr vereinbar ist, kann der Lenker, um einen
geeigneten Halteplatz zu erreichen, von den §§ 14
bis 15 b sowie einer Verordnung gemäß § 15 e
abweichen, soweit dies erforderlich ist, um die
Sicherheit der Fahrgäste, des Fahrzeugs oder seiner
Ladung zu gewährleisten. Art und Grund der
Abweichung sind zu vermerken

1. auf dem Schaublatt, wenn das Fahrzeug mit
einem Kontrollgerät im Sinne der Verord-
nung (EWG) Nr. 3821/85 des Rates über das
Kontrollgerät im Straßenverkehr, ABl. EG
Nr. L 370 vom 31. Dezember 1985, S. 8,
ausgerüstet ist,

2. im Arbeitszeitplan in den Fällen des Art. 14
Abs. l der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85,

3. in den Arbeitszeitaufzeichnungen in den
übrigen Fällen.

Ausnahmen durch Verordnung

§ 15 e. (1) Durch Verordnung können Abwei-
chungen von den Bestimmungen der §§ 12 und 14
bis 15 b und der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85
zugelassen werden. Solche Verordnungen dürfen
nur für den innerstaatlichen Straßenverkehr und
nur für die in Art. 13 der Verordnung (EWG)
3820/85 genannten Kraftfahrzeuge erlassen wer-
den, wenn

1. diese Abweichungen wegen der Art der
Beförderung notwendig sind, und

2. die Erholung der Lenker nicht beeinträchtigt
wird.

(2) Soweit die Bundesregierung zum Abschluß
von Regierungsübereinkommen gemäß Art. 66
Abs. 2 des Bundes-Verfassungsgesetzes in der
Fassung von 1929 ermächtigt ist, können für den
grenzüberschreitenden Straßenverkehr Abweichun-
gen gemäß Abs. l zugelassen werden."

4. § 16 lautet samt Überschrift:

„Einsatzzeit

§ 16. (1) Die Einsatzzeit von Lenkern umfaßt
die zwischen zwei Ruhezeiten anfallende Arbeits-
zeit und die Arbeitszeitunterbrechungen. Bei
Teilung der täglichen Ruhezeit beginnt eine neue
Einsatzzeit nach Ablauf des letzten Teiles der
Ruhezeit.

(2) Die Einsatzzeit darf zwölf Stunden nicht
überschreiten, soweit im folgenden nicht anderes
bestimmt wird.

(3) Durch Kollektivvertrag kann in den Fällen
der Arbeitsbereitschaft (§ 5) zugelassen werden,
daß die Einsatzzeit für Lenker von Kraftfahr-
zeugen, die

1. zur Güterbeförderung dienen und deren
zulässiges Gesamtgewicht, einschließlich
Anhänger oder Sattelanhänger, 3,5 Tonnen
übersteigt, oder

2. zur Personenbeförderung dienen und die
nach ihrer Bauart und Ausstattung geeignet
und dazu bestimmt sind, mehr als neun
Personen einschließlich des Fahrers zu
befördern,

über das in Abs. 2 genannte Ausmaß hinaus soweit
verlängert wird, daß die vorgeschriebene tägliche
Ruhezeit eingehalten wird.

(4) Für Lenker der übrigen Kraftfahrzeuge kann
durch Kollektivvertrag in den Fällen der Arbeits-
bereitschaft (§ 5) zugelassen werden, daß die
Einsatzzeit bis auf 14 Stunden verlängert wird.

(5) Für Betriebe, für die kein Kollektivvertrag
wirksam ist, kann das Arbeitsinspektorat nach
Anhörung der gesetzlichen Interessenvertretungen
der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer Ausnahmen
im Sinne der Abs. 3 und 4 zulassen."

5. Die Überschrift zu § 17 lautet „Fahrtenbuch
und Kontrollgerät"

6. In § 17 Abs. l entfallen die Worte „und
Beifahrer"

7 In § 17 Abs. 2 entfallen die Begriffe
„(Beifahrers)" und „(Beifahrer)" Abs. 2 letzter
Satz lautet:

„Die persönlichen Fahrtenbücher sowie das Ver-
zeichnis sind nach Abschluß der persönlichen
Fahrtenbücher mindestens ein Jahr lang aufzube-
wahren und den Kontrollorganen auf Verlangen
auszuhändigen."

8. Dem § 17 werden folgende Abs. 5 und 6
angefügt:

„(5) Abs. l bis 4 sind nicht anzuwenden, wenn
das Kraftfahrzeug mit einem Kontrollgerät im
Sinne der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85
ausgerüstet ist.

214
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(6) Ist ein Kraftfahrzeug, das von der Verord-
nung (EWG) Nr. 3821/85 ausgenommen ist, mit
einem derartigen Kontrollgerät ausgerüstet, gelten
für die Verwendung des Kontrollgerätes und der
Schaublätter Vorschriften nach Maßgabe der
Art. 13 bis 16 der Verordnung (EWG) Nr. 3821/
85."

8 a. In § 19 Abs. 3 wird der Ausdruck
„Branchenkollektivvertrag" durch den Ausdruck
„Kollektivvertrag" ersetzt.

8 b. § 19 Abs. 4 entfällt.
9. In § 20 Abs. l erster Halbsatz lautet das Zitat

„§§ 3 bis 5 a, 7 bis 9, 11, 12, 14 bis 15 b, 15 e, 16,
18, 19 und 19 c Abs. 4 2 l und 2"

10. § 24 lautet samt Überschrift:

„Auflagepflicht

§ 24. Jeder Arbeitgeber hat in der Betriebsstätte
an geeigneter, für die Arbeitnehmer leicht zu-
gänglicher Stelle einen Abdruck aufzulegen

1. dieses Bundesgesetzes und,
2. a) der auf Grund dieses Bundesgesetzes

erlassenen Verordnungen oder Regie-
rungsübereinkommen,

b) der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 und
c) der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85,

soweit diese für die Betriebsstätte in Betracht
kommen."

10 a. Die §§ 25 und 26 lauten samt Über-
schriften :

„Aushangpflicht

§ 25. (1) Der Arbeitgeber hat an geeigneter, für
den Arbeitnehmer leicht zugänglicher Stelle in der
Betriebsstätte einen Aushang über den Beginn und
das Ende der Normalarbeitszeit sowie Zahl und
Dauer der Ruhepausen sowie der wöchentlichen
Ruhezeit gut sichtbar anzubringen.

(2) Bei gleitender Arbeitszeit hat der Aushang
abweichend von Abs. l den Gleitzeitrahmen,
allfällige Übertragungsmöglichkeiten sowie Dauer
und Lage der wöchentlichen Ruhezeit zu enthal-
ten.

(3) Ist die Lage der Ruhepausen generell
festgesetzt, ist diese in den Aushang aufzunehmen.

Aufzeichnungs- und Auskunftspflicht

§ 26. (1) Der Arbeitgeber hat zur Überwachung
der Einhaltung der in diesem Bundesgesetz
geregelten Angelegenheiten in der Betriebsstätte
Aufzeichnungen über die geleisteten Arbeitsstunden
zu führen.

(2) Ist — insbesondere bei gleitender Arbeitszeit
— vereinbart, daß die Arbeitszeitaufzeichnungen
vom Arbeitnehmer zu führen sind, so hat der
Arbeitgeber den Arbeitnehmer zur ordnungsgemä-
ßen Führung dieser Aufzeichnungen anzuleiten.

Nach Ende der Gleitzeitperiode hat der Arbeit-
geber sich diese Aufzeichnungen aushändigen zu
lassen und zu kontrollieren. Werden die Aufzeich-
nungen vom Arbeitgeber durch Zeiterfassungs-
system geführt, so ist dem Arbeitnehmer nach Ende
der Gleitzeitperiode auf Verlangen eine Abschrift
der Arbeitszeitaufzeichnungen zu übermitteln,
andernfalls ist ihm Einsicht zu gewähren.

(3) Für Arbeitnehmer, die
1. ihre Arbeitszeit überwiegend außerhalb der

Arbeitsstätte verbringen und
2. die Lage ihrer Arbeitszeit und ihren Arbeits-

ort weitgehend selbst bestimmen können,
sind ausschließlich Aufzeichnungen über die Dauer
der Tagesarbeitszeit zu führen.

(4) Durch Betriebsvereinbarungen kann festge-
setzt werden, daß Arbeitnehmer gemäß Abs. 3 die
Aufzeichnungen selbst zu führen haben. In diesem
Fall hat der Arbeitgeber den Arbeitnehmer zur
ordnungsgemäßen Führung der Aufzeichnungen
anzuleiten, sich die Aufzeichnungen regelmäßig
aushändigen zu lassen und zu kontrollieren.

(5) Die Verpflichtung zur Führung von Auf-
zeichnungen über die Ruhepausen gemäß § 11
entfällt, wenn

1. durch Betriebsvereinbarung
a) Beginn und Ende der Ruhepausen fest-

gelegt werden oder
b) es dem Arbeitnehmer überlassen wird,

innerhalb eines festgelegten Zeitraumes
die Ruhepausen zu nehmen, und

2. die Betriebsvereinbarung keine längeren
Ruhepausen als das Mindestausmaß gemäß
§ 11 vorsieht und

3. von dieser Vereinbarung nicht abgewichen
wird.

(6) Die Arbeitgeber haben dem Arbeitsinspekto-
rat die erforderlichen Auskünfte zu erteilen und
auf Verlangen Einsicht in die Aufzeichnungen über
die geleisteten Arbeitsstunden zu geben."

11. In § 27 Abs. 2 lautet das Zitat „§ 4 Abs. 4,
§ 5 Abs. 2, § 7 Abs. 5, § 11 Abs. 5, § 12 Abs. 2
und 4, § 14 Abs. 4, § 16 Abs. 5 und § 19 Abs. 3"

12. § 28 Abs. l lautet:

„§ 28. (1) Arbeitgeber und deren Bevollmäch-
tigte, die

1. Arbeitnehmer über die Höchstgrenzen der
täglichen oder wöchentlichen Arbeitszeit
gemäß § 2 Abs. 2, § 4 Abs. 9, § 4 a Abs. 3
oder 4, § 5 Abs. l oder l a, § 5 a Abs. l in
Verbindung mit § 8 Abs. 5, § 5 a Abs. 3, § 7
Abs. l, 3 oder 4, § 8 Abs. l oder 2, § 9, § 18
Abs. 2 oder 3, § 19 Abs. 2 oder § 19 a hinaus
einsetzen;

2. Arbeitnehmer mit gemäß § 6 Abs. 2, § 7
Abs. l bis 3, § 8, § 19 Abs. 2 oder § 19 a
unzulässiger Überstundenarbeit beschäftigen;
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3. Ruhepausen oder Kurzpausen gemäß § 11
Abs. l, 3 oder 4 nicht gewähren;

4. die tägliche Ruhezeit gemäß § 12 Abs. l, 2 a
oder 2 b oder § 19 a nicht gewähren;

5. die Meldepflichten gemäß § 11 Abs. 8 oder
10 oder § 20 Abs. 2, die Auflagepflichten
gemäß § 24, die Aushangpflicht gemäß § 25,
die Aufzeichnungspflichten gemäß § 26
Abs. l, 2, 4 oder 5 oder die Auskunfts- und
Einsichtspflichten gemäß § 26 Abs. 6 verlet-
zen;

6. Verordnungen gemäß § 12 Abs. 4, § 21 oder
§ 23 übertreten oder

7 Bescheide gemäß § 4 Abs. 4, § 5 Abs. 2, § 7
Abs. 5, § 11 Abs. 5 oder 6, § 12 Abs. 2 oder 4
oder § 19 Abs. 3 nicht einhalten,

sind, sofern die Tat nicht nach anderen Vor-
schriften einer strengeren Strafe unterliegt, von der
Bezirksverwaltungsbehörde, soweit es sich um
Betriebe handelt, die der bergbehördlichen Auf-
sicht unterstehen, von der Berghauptmannschaft
mit einer Geldstrafe von 300 S bis 6 000 S zu
bestrafen."

13. Nach § 28 Abs. l werden folgende Abs. l a
und l b eingefügt:

„(l a) Arbeitgeber und deren Bevollmächtigte,
die

1. die tägliche Ruhezeit gemäß § 15 a oder
§ 15 b Abs. 2 und 3 nicht gewähren;

2. die tägliche Ruhezeit gemäß An. 8 Abs. l,
.2, 6 oder 7 oder Art. 9 der Verordnung
(EWG) Nr. 3820/85 nicht gewähren;

3. Lenker über die gemäß § 14 Abs. 2 oder 3
zulässige Lenkzeit hinaus einsetzen;

4. Lenker über die gemäß Art. 6 Abs. l
Unterabsatz l oder Abs. 2 der Verordnung
(EWG) Nr. 3820/85 zulässige Lenkzeit
hinaus einsetzen;

5. Lenkpausen gemäß § 15 Abs. l bis 4 nicht
gewähren;

6. Lenkpausen gemäß Art. 7 Abs. l, 2 oder 4
der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 nicht
gewähren;

7 Lenker über die gemäß § 16 Abs. 2 bis 4
zulässige Einsatzzeit hinaus einsetzen;

8. die Pflichten betreffend das Fahrtenbuch
gemäß § 17 Abs. l und 2 verletzen;

9 die Pflichten betreffend den Linienfahrplan
und den Arbeitszeitplan gemäß Art. 14
Abs. l bis 6 der Verordnung (EWG)
Nr. 3820/85 verletzen;

10. Verordnungen gemäß § 15 e Abs. l oder
§ 17 Abs. 3 oder Regierungsübereinkommen
gemäß § 15 e Abs. 2 übertreten oder

11. Bescheide gemäß § 14 Abs. 4, § 16 Abs. 5
oder § 17 Abs. 4 nicht einhalten,

sind, sofern die Tat nicht nach anderen Vor-
schriften einer strengeren Strafe unterliegt, von der
Bezirksverwaltungsbehörde, soweit es sich um
Betriebe handelt, die der bergbehördlichen Auf-

sicht unterstehen, von der Berghauptmannschaft
mit einer Geldstrafe von l 000 S bis 25 000 S zu
bestrafen.

(l b) Arbeitgeber und deren Bevollmächtigte, die
1. die Pflichten gemäß § 15 d Satz 2 oder

gemäß Art. 12 Satz 2 der Verordnung
(EWG) Nr. 3820/85 verletzen oder

2. die Pflichten betreffend das Kontrollgerät
und das Schaublatt gemäß Art. 3 Abs. l,
An. 13, Art. 14, An. 15 Abs. l bis 3, 5 oder 7
oder Art. 16 der Verordnung (EWG)
Nr. 3821/85 verletzen,

sind, sofern die Tat nicht nach anderen Vor-
schriften einer strengeren Strafe unterliegt, von der
Bezirksverwaltungsbehörde, soweit es sich um
Betriebe handelt, die der bergbehördlichen Auf-
sicht unterstehen, von der Berghauptmannschaft
mit einer Geldstrafe von 3 000 S bis 30 000 S, im
Wiederholungsfall von 5 000 S bis 50 000 S zu
bestrafen."

14. § 28 Abs. 2 erster Halbsatz lautet:

„Abs. l bis l b sind nicht anzuwenden,"

15. Dem § 28 werden folgende Abs. 3 und 4
angefügt:

„(3) Kommt im internationalen Straßenverkehr
als verletzte Verwaltungsvorschrift je nach Fahrt-
strecke entweder eine Bestimmung dieses Bundes-
gesetzes oder die entsprechende Vorschrift der
Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 in Frage, genügt
abweichend von § 44 a Z 2 des Verwaltungs-
strafgesetzes 1991 (VStG), BGBl. Nr. 52, als
Angabe der verletzten Verwaltungsvorschrift die
Angabe des entsprechenden Gebotes oder Verbotes
der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85.

(4) Für Verstöße gegen die im Abs. l a und l b
angeführten Rechtsvorschriften im internationalen
Straßenverkehr beträgt die Verjährungsfrist abwei-
chend von § 31 Abs. 2 VStG ein Jahr."

16. Der bisherige § 32 a erhält die Bezeichnung
„§ 32 a Abs. l" Folgender Abs. 2 wird angefügt:

„(2) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Rechts-
vorschriften der EG verwiesen wird, sind diese in
der gemäß Anhang XIII des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum nach Maßgabe von
Protokoll l über horizontale Anpassungen für
Österreich jeweils geltenden Fassung anzuwenden."

17 Nach § 32 a werden folgende §§ 32 b und
32 c samt Überschrift eingefügt:

„§ 32 b. Kollektivverträge, die sich auf die
Regelungen einzelner Arbeitsbedingungen
beschränken und deren Wirkungsbereich sich
fachlich auf die überwiegende Anzahl der Wirt-
schaftszweige und räumlich auf das ganze Bundes-
gebiet erstreckt, gelten nicht als Kollektivverträge
im Sinne der §§ 5 Abs. 2, 14 Abs. 4, 16 Abs. 5 und
19 Abs. 3.
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Übergangsbestimmungen

§ 32 c. Auf Lenker von Kraftfahrzeugen, die auf
Grund der Ausnahmebestimmung des Art. II
Abs. l der 15. Kraftfahrgesetz-Novelle, BGBl.
Nr. 456/1993, noch nicht mit einem Kontrollgerät
im Sinne der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85
ausgerüstet sind, ist § 28 Abs. l b Z 2 bis zum
31. Dezember 1994 nicht anzuwenden."

18. Nach § 33 Abs. l c werden folgende
Abs. l d und l e eingefügt:

„(l d) Die §§ 3 Abs. l, 4 Abs. l bis 6, 8 und 9,
4 a, 4 b, 4 c, 5, 5 a, 6 Abs. l und l a, 8 Abs. 5, 9,
12 Abs. 2 a und 2 b, 13, 14, 15, 15 a bis 15 e, 16,
17 Abs. l, 2, 5, 6 und Überschrift, 18 Abs. l und 2,
19 Abs. 3, 20 Abs. l erster Halbsatz, 25, 26, 27
Abs. 2, 28, 32 a, 32 b, 32 c und 33 Abs. 2, in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 446/1994
treten mit 1. Juli 1994 in Kraft. Mit diesem Tag
tritt auch § 19 Abs. 4 außer Kraft. Verordnungen
gemäß § 15 e können bereits vor diesem Zeitpunkt
erlassen werden, sie treten jedoch frühestens
gemeinsam mit § 15 e in Kraft.

(l e) § 24 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. Nr. 446/1994 tritt mit 1. Jänner 1995 in
Kraft."

19. § 33 Abs. 2 lautet:

„(2) Die Bestimmung des § 12 Abs. 3 betreffend
die ununterbrochene Wochenruhe tritt mit der
gemäß § 12 Abs. 4 zu erlassenden Verordnung in
Kraft."

20. In § 33 Abs. 4 lit. e wird der Punkt durch
einen Strichpunkt ersetzt und folgende lit. f und g
eingefügt:

„f) hinsichtlich des § 15 c Abs. 2 der Bundes-
minister für Justiz;

g) hinsichtlich des § 15 e Abs. 2 die Bundesre-
gierung."

21. Dem § 33 wird folgender Abs. 5 angefügt:

„(5) Die in Abs. 4 lit. a bis c genannten
Bundesminister sind auch mit der Vollziehung der
Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 und der Verord-
nung (EWG) Nr. 3821/85 betraut."

Artikel II

Änderung des Arbeitsruhegesetzes

Das Arbeitsruhegesetz, BGBl. Nr. 144/1983,
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl.
Nr. 158/1991, wird wie folgt geändert:

l Nach § 22 wird folgender Abschnitt 5 a
(§§ 22 a bis 22 c) samt Überschriften eingefügt:

„Abschnitt 5 a

Sonderbestimmungen für Lenker bestimmter
Kraftfahrzeuge

§ 22 a. (1) Auf die Beschäftigung von Lenkern
auf Kraftfahrzeugen, die

1. zur Güterbeförderung dienen und deren
zulässiges Gesamtgewicht, einschließlich An-
hänger oder Sattelanhänger, 3,5 Tonnen
übersteigt, oder

2. zur Personenbeförderung dienen und die
nach ihrer Bauart und Ausstattung geeignet
und dazu bestimmt sind, mehr als neun Per-
sonen einschließlich des Fahrers zu befördern,

sind die §§ 2 bis 5 und 19 nicht anzuwenden,
soweit diese auf die Dauer der wöchentlichen
Ruhezeit Bezug nehmen. Auf diese Lenker sind die
§§ 22 b und 22 c anzuwenden.

(2) Wiederholt eine Bestimmung dieses Abschnit-
tes Bestimmungen der Verordnung (EWG)
Nr. 3820/85 des Rates über die Harmonisierung
bestimmter Sozialvorschriften im Straßenverkehr,
ABl. EG Nr. L 370 vom 31. Dezember 1985, S. l,
oder ist eine Angleichung durch Kollektivvertrag
erfolgt, ist die jeweilige Bestimmung dieses
Abschnittes im Geltungsbereich der Verordnung
(EWG) Nr. 3820/85 nicht anzuwenden.

Wöchentliche Ruhezeit

§ 22 b. (1) Der Lenker hat in jeder Woche
Anspruch auf eine ununterbrochene wöchentliche
Ruhezeit von mindestens 45 Stunden. Diese
wöchentliche Ruhezeit kann auf 36 zusammenhän-
gende Stunden verkürzt werden. Durch Kollektiv-
vertrag kann zugelassen werden, daß die wöchent-
liche Ruhezeit außerhalb des Standortes des
Fahrzeuges oder des Heimatortes des Lenkers auf
24 zusammenhängende Stunden verkürzt wird.
Jede Verkürzung ist durch eine zusammenhän-
gende Ruhezeit auszugleichen, die vor Ende der
auf die betreffende Woche folgenden dritten
Woche zu nehmen ist. Diese als Ausgleich
zustehende Ruhezeit ist zusammen mit einer
anderen mindestens achtstündigen Ruhezeit zu
gewähren, und zwar über Verlangen des Lenkers
am Aufenthaltsort des Fahrzeugs oder am Heimat-
ort des Lenkers.

(2) Eine wöchentliche Ruhezeit, die in einer
Woche beginnt und in die darauffolgende Woche
reicht, kann auch der zweiten Woche zugerechnet
werden.

(3) Zwischen zwei wöchentlichen Ruhezeiten
dürfen höchstens sechs Tage liegen. Durch
Kollektivvertrag kann zugelassen werden, daß im
grenzüberschreitenden Personenverkehr mit Aus-
nahme des Linienverkehrs zwischen zwei wöchent-
lichen Ruhezeiten höchstens zwölf Tage liegen
dürfen und die wöchentlichen Ruhezeiten in einem
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Durchrechnungszeitraum von zwei Wochen späte-
stens am Ende der zweiten Woche zusammen
gewährt werden.

Abweichungen

§ 22 c. Wenn es mit der Sicherheit im Straßen-
verkehr vereinbar ist, kann der Lenker, um einen
geeigneten Halteplatz zu erreichen, von diesem
Abschnitt abweichen, soweit dies erforderlich ist,
um die Sicherheit der Fahrgäste, des Fahrzeugs
oder seiner Ladung zu gewährleisten. Art und
Grund der Abweichung sind zu vermerken

1. auf dem Schaublatt, wenn das Fahrzeug mit
einem Kontrollgerät im Sinne der Verord-
nung (EWG) Nr. 3821/85 des Rates über das
Kontrollgerät im Straßenverkehr, ABl. EG
Nr. L 370 vom 31. Dezember 1985, S. 8,
ausgerüstet ist,

2. im Arbeitszeitplan in den Fällen des Art. 14
Abs. l der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85,

3. in den Arbeitszeitaufzeichnungen in den
übrigen Fällen."

2. In § 27 Abs. l ist nach dem Zitat „10 bis 18"
das Zitat „ , 22 b, 22 c Satz 2" einzufügen. Der
Ausdruck „Arbeitgeber oder deren gesetzlicher
Vertreter" wird durch den Ausdruck „Arbeitgeber
und deren Bevollmächtigte" ersetzt.

3. Nach § 27 Abs. l wird folgender Abs. l a
eingefügt:

„(l a) Ebenso sind Arbeitgeber und deren
Bevollmächtigte zu bestrafen, die die wöchentliche
Ruhezeit gemäß Art. 6 Abs. l Unterabsatz 2 bis 4,
Art. 8 Abs. 3 bis 6 oder Art. 12 Satz 2 der
Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 nicht gewähren."

4. Dem § 27 werden folgende Abs. 3 und 4
angefügt:

„(3) Kommt im internationalen Straßenverkehr
als verletzte Verwaltungsvorschrift je nach der
Fahrtstrecke entweder eine Bestimmung dieses

Bundesgesetzes oder die entsprechende Vorschrift
der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 in Frage,
genügt abweichend von § 44 a Z 2 des Verwal-
tungsstrafgesetzes 1991 (VStG), BGBl. Nr. 52, als
Angabe der verletzten Verwaltungsvorschrift die
Angabe des entsprechenden Gebotes oder Verbotes
der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85.

(4) Für Verstöße gegen die in Abs. 3 genannten
Rechtsvorschriften im internationalen Straßenver-
kehr beträgt die Verjährungsfrist abweichend von
§ 31 Abs. 2 VStG ein Jahr."

5. Nach § 32 wird folgender § 32 a samt
Überschrift eingefügt:

„Verweisungen

§ 32 a. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz auf
andere Bundesgesetze verwiesen wird, sind diese in
ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden.

(2) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Rechts-
vorschriften der EG verwiesen wird, sind diese in
der gemäß Anhang XIII des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum nach Maßgabe von
Protokoll l über horizontale Anpassungen für
Österreich jeweils geltenden Fassung anzuwenden."

6. Nach § 33 Abs. l a wird folgender Abs. l b
eingefügt:

„(l b) Abschnitt 5 a (§§ 22 a bis 22 c) sowie die
§§ 27 Abs. 1, 1 a, 3 und 4 und 32 a, in der Fassung
des Bundesgesetzes, BGBl. Nr. 446/1994, treten
mit 1. Juli 1994 in Kraft."

7 Der bisherige § 34 erhält die Bezeichnung
„§ 34 Abs. l" Folgender Abs. 2 wird angefügt:

„(2) Die in Abs. l Z l bis 3 und 7 genannten
Bundesminister sind auch mit. der Vollziehung der
Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 und der Verord-
nung (EWG) Nr. 3821/85 betraut."

Klestil
Vranitzky


